
Montag, 23. März 2020 11:38

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

An den Rat der
Stadt Sankt Augustin
über, den Bürgermeister der
Stadt Sankt Augustin o.V.i.A

Bügerantrag

Bürgerantrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

überse dJn  ir unseren Bürgerantrag, mit der Bitte um Weiterleitung auch an die
Ratsfraktionen und der Bitte um Berücksichtigung durch das zuständige Gremium bei
nächster Gelegenheit

Mit freundlichen Grüßen

i



Beschlussvorlage

TOP

Bürgerantrag
einer Ergänzungssatzung gern. § 34 Abs.4
Menden

Nr. 1-3 BauGB für den Bereich
auf Aufstellung

„Marienstr.  in

Sachdarstellung:

Durch § 34 Abs.4 BauGB wird den Kommunen die Möglic keit eröffnet, durch eine
Abrundung des Innenbereichs auch unter Einbeziehung von bislang unbebauten
Kandgrundstücken, die Bebauung von Ortslagen geordnet weiter zu entwickeln.

Die Eigentümer des in der Gemarkung Obermenden Flur 1, Nr. 1233 gelegenen und
bislang unbebauten Grundstücks, die eigentlich schon deshalb von einer Bebaubarkeit einer
leilflache dieses an der Marienstr. gelegenen Grundstücks ausgehen, weil sie die diese
ieilflache noch aussparende Abrundungssatzung aus dem Jahre 1996 spätestens nach
nkrafttreten des aktuell geltenden und diese Teilfläche als Fläche für die Wohnbebauun 

bereits einbeziehenden Flächennutzungsplanes für jedenfalls insoweit obsolet halten, haben
angeregt die rechtlichen Zweifel dadurch zu beseitigen, dass in diesem Bereich die

rundung entsprechend den Ausweisungen des Flächennutzungsplanes vorgenommen wird.

Hierdurch wird nur planungsrechtliche Klarheit geschaffen ohne die Interessen von
irgendwem oder irgendwas zu beeinträchtigen - auch die zur Zeit ruhenden Bemühungen um
die Aufstellung emes Bebauungsplanes werden nicht tangiert weil Grundlage auch dieser

lanabsichten die Erweiterung der bebaubaren Flächen entsprechend dem geltenden Flächen¬
nutzungsplan in diesem Bereich ist. Zum Abschluss eines Erschließungsvertrages (Ver¬
längerung des Straßenkanals um eine Haltung) zu üblichen Bedingungen (Vorfinanzierung
durch uns) sind wir bereit.

Die neu in die Abrundung einzubeziehende Fläche ist auf der anliegenden Flurkarte
ersichtlich (mit A-B-C-D gekennzeichnet).

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird mit der Aufstellung und der Vorbereitung des Erlasses einer Satzung
ge  . § 34 Abs.4 Nr. 1-3 BauGB beauftragt, durch welche die aus der beiliegenden Karte
ersichtlichen Teile der Parzellen Gemarkung Obermenden Flur 1, Flurstücke 1232, 1233,
1334, 1335,1337 und 1338 in den Innenbereich der angrenzenden Ortslage einbezogen wird.

Anlage

Flurkarte mit farbig markierter Erweiterungsfläche
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